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Bekanntmachung der Stadt Heilbronn - Rechtsverordnung über die Erhebung 
von Bewohnerparkgebühren (Bewohnerparkgebührenverordnung) vom 
05.05.2026 
 
 

 
Aufgrund von § 6a Abs. 5a Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 3. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 30) und § 1 der Parkgebüh-
renverordnung der Landesregierung vom 14. Juli 2021 (GBl. 2021, 605), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 4. November 2025 (GBl. 2025 Nr. 105) erlässt der 
Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn folgende Rechtsverordnung: 
 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
 

Die Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren für die Ausstellung eines Bewoh-
nerparkausweises in den städtischen Quartieren, die als Bewohnerparkgebiete nach 
§ 45 Abs. 1 b Nr. 2 a der Straßenverkehrsordnung (StVO) ausgewiesen und gekenn-
zeichnet sind. 
 
 

§ 2 
Gebührenpflicht 

 
 

(1) Für die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises werden Gebühren nach 
Maßgabe dieser Rechtsverordnung erhoben. 

(2) Zur Zahlung der Gebühr ist die Person verpflichtet, 
a. die den Antrag gestellt hat; 
b. welche die Gebührenschuld durch eine gegenüber der Stadt abgege-

bene schriftliche oder elektronische Erklärung übernommen hat; 
c. welche für die Gebührenschuld anderer haftet. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Gebührenzeitraum 

 
 

(1) Die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises kann entweder für den Zeit-
raum eines Jahres oder für den Zeitraum von 6 Monaten beantragt werden. 

(2) Der Zeitraum beginnt mit der Ausstellung des Bewohnerparkausweises. Ein 
neuer Bewohnerparkausweis kann frühestens einen Monat vor Ablauf des al-
ten beantragt werden. 

 



 
§ 4 

Gebührenhöhe 
 
 

(1) Für ein Jahr beträgt die Höhe der Gebühr für die Ausstellung 120 Euro. 
 

(2) Für sechs Monate beträgt die Höhe der Gebühr für die Ausstellung 60 Euro. 
 

(3) Für Änderungen des Bewohnerparkausweises sowie die Ersatzausstellung 
aufgrund von Verlust wird eine Gebühr in Höhe von 15 Euro erhoben. Unter 
Änderungen fallen insbesondere der Umzug in ein anderes Parkgebiet oder 
ein Fahrzeugwechsel. Die Gültigkeitsdauer des Bewohnerparkausweises wird 
durch eine Änderung im Sinne der Sätze 1 und 2 nicht berührt. 

 
 

§ 5 
Entstehung und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren entstehen mit der Antragstellung und sind sofort im Voraus zur 

Zahlung fällig. 
 

(2) Erlischt der Bewohnerparkausweis vor dem Ende seiner Laufzeit, werden be-
reits für die Zukunft gezahlte Gebühren nicht erstattet. 

 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
 

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich § 4 am 01. Juli 2026 in Kraft; § 4 (Gebührenerhö-
hung) wird zum 01.01.2027 wirksam. Öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt der 
Stadt Heilbronn vom 10.06.2026. 
 
 
 
Hinweis  
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen die-
ser Verordnung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegen-
über der Stadtverwaltung geltend gemacht werden.  
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Verordnung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen (§ 4 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 GemO). 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn vor 
Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Erlass der Verordnung bean-
standet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 



Der Bereich der Innenstadt wird in die neuen Zonen 101 – 117 eingeteilt. Bei den 
Parkzonen in den Stadtteilen ändern sich nur jeweils die Nummer, die Parkzonen 
bleiben an sich gleich (Zone 38 wird Zone 118, Zone 16 wird Zone 119). 
 
Übersichtspläne (Bewohnerparkzonen Innenstadt und Stadtteile), in denen die zum 
Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung ausgewiesenen Bewohnerparkzonen 
nachrichtlich dargestellt sind, werden auf der Homepage unter  http://www.heil-
bronn.de/bewohnerparken  eingestellt. 
 
 
 
Heilbronn, 01.06.2026 
Stadt Heilbronn 
Bürgermeisteramt 
In Vertretung 
 
 
Ringle 
Bürgermeister 
 
 

Gem. AGA Teil A I. Ziff. 2.6.2.3 Zeichnung ersetzt die Erledigung eines Zeichnungsverfahrens 
im VIS-Workflow die Unterschrift für den internen Dienstgebrauch. 
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